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Bemerkungen 

    

Die Versorgungsregion ABS gibt sich 
die folgenden strategischen Ziele: 

   

1. Integrierte Gesundheitsversor-
gung:  
Entlang der Versorgungskette besteht 
eine integrierte Gesundheitsversor-
gung mit strukturiert vernetzten und 
zusammenarbeitenden Akteuren so-
wie einer übergeordneten koordinie-
renden Stelle. 

   

2. Ambulant vor stationär: Die Ange-
bote in der Versorgungsregion richten 
sich nach dem Grundsatz «ambulant 
vor stationär». 

 

   

3. Information und Beratung: Die 
Menschen in der Versorgungsregion 
ABS kennen die Angebote der Versor-
gungsregion und erfahren für ihre spe-
zifischen Belange Unterstützung. 
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4. Selbsthilfe vor Fremdhilfe: Eigen-
initiative wird aktiviert und unterstützt, 
vorhandene Ressourcen werden ge-
nutzt und nach Möglichkeit gestärkt, 
die Freiwilligenarbeit sowie pflegende 
Angehörige erfahren entsprechende 
Wertschätzung. 
 

   

5. Prävention und Gesundheitsför-
derung: Prävention und Gesundheits-
förderung nehmen in der Versorgungs-
region eine zentrale Rolle ein. Ge-
sunde und gesundheitserhaltende Ver-
haltensweisen werden gestärkt, Krank-
heiten oder Unfällen wird vorgebeugt 
oder deren Folgen abgeschwächt. 
Präventive gesundheitsfördernde An-
gebote werden den gesundheitserhal-
tenden Massnahmen gleichgesetzt. 

   

6. Innovation: Innovative Projekte 
(wie z.B. intermediäre Projekte) wer-
den entwickelt und gefördert. 

6. Innovation: Intermediäre Strukturen 
sowie innovative Projekte im Sinne 
von 1-11 der strategischen Ziele wer-
den entwickelt und gefördert.  

Wie ER Binningen  

7. Bedarfsplanung: Eine mittel- und 
langfristige Bedarfsplanung für ambu-
lante, intermediäre und stationäre An-
gebote sowie für Prävention und Ge-
sundheitsförderung wird erstellt. 

   

8. Finanzierung: Eine nachhaltige Fi-
nanzierung der gesetzlich und gemäss 
Versorgungskonzept notwendigen An-
gebote und Dienstleistungen ist durch 
die Gemeinden geregelt und gesichert 
(kundenfreundlich, wirksam, zweck-
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mässig, wirtschaftlich). Bezahlbare An-
gebote verhindern finanzielle Fehlan-
reize (z.B. verfrühte Heimeintritte). 

mässig, wirtschaftlich). Bezahlbare al-
ternative Angebote verhindern Fehlan-
reize (z.B. verfrühte Heimeintritte). 

9. Wachstum und Angebotsentwick-
lung: Zur Bewältigung der steigenden 
Nachfrage werden die ambulanten und 
intermediären Angebote und Leistun-
gen laufend bedarfsgerecht weiterent-
wickelt und ausgebaut. Der stationäre 
Bereich wird auf die nächsten Jahre 
plafoniert und gemäss Kundenbedürf-
nissen weiterentwickelt. 
 

   

10. Freiwilligenarbeit sowie pfle-
gende und betreuende Angehörige: 
Optimale Rahmenbedingungen, die 
Förderung und eine Mitfinanzierung 
des Einsatzes von Freiwilligen sowie 
von pflegenden und betreuenden An-
gehörigen werden sichergestellt. 

10. Freiwilligenarbeit sowie pfle-
gende und betreuende Angehörige: 
Optimale Rahmenbedingungen, die 
Förderung des Einsatzes von Freiwilli-
gen sowie von pflegenden und betreu-
enden Angehörigen werden sicherge-
stellt. 
 

10. Freiwilligenarbeit: Optimale Rah-
menbedingungen für die Förderung 
des Einsatzes von Freiwilligen werden 
sichergestellt. 
 
11. Pflegende und betreuende An-
gehörige sowie Bezugspersonen: 
Optimale Rahmenbedingungen, die 
Förderung und finanzielle Unterstüt-
zung von pflegenden und betreuenden 
Angehörigen sowie Bezugspersonen 
werden sichergestellt. 

 

11. Leistungsvereinbarungen: Die 
Versorgungsregion ABS schliesst 
Leistungsvereinbarungen nach Mög-
lichkeit mit den Leistungserbringern 
der Region ABS ab. 

 (neu 12.)  
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